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RS OGH 1987/11/5 4Nd511/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1987

Norm

JN §28

JN §104 A

Rechtssatz

Eine schlüssig zustande gekommene Vereinbarung eines österreichischen Gerichtsstandes, die nicht den

Erfordernissen des § 104 Abs 1 JN entspricht, begründet schon deshalb nur eine schwache Inlandsbeziehung, weil es

sich dabei um einen Tatbestand handelt welcher den des § 104 JN nicht erfüllt, sondern ihm nur nahekommt.
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